
Einzugsermächtigung

An die

Stadtkasse

Postfach 17 40
86622 Neuburg an der Donau

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich – nach Kenntnisnahme der umseitigen Hinweise -, die
von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen wegen

Grundsteuer
Gewerbesteuer
Sonstiges

Bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos Nr.

bei der

BLZ mittels Lastschrift einzuziehen.

Ort, Datum

Unterschrift

Anschrift

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!

Aktenzeichen

Bitte bei Rückfragen und Zahlungen stets angeben!



1) Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig.

2) Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, dass Ihre personenbezogenen
Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden. Ihre Bank wird durch
Überweisungsträger/Lastschriften über jeweiligen Zahlungsgrund (z.B. Grundsteuer, Gewerbe-
steuer) unterrichtet.

3) Die Ermächtigung kann jederzeit wiederrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf.

4) Bitte senden Sie die Einzugsermächtigung ausgefüllt und unterschrieben an die Stadtkasse. Bitte
beachten Sie, dass Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind.

5) Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die erforderliche Deckung
aufweist; andernfalls ist das kontoführende Geldinstitut nicht verpflichtet, den Abbuchungsaufträ-
gen zu entsprechen. Die anfallenden Kontorückbelastungsgebühren gehen zu Ihren Lasten.


